
Begründung:  
 
Der Antragsteller beabsichtigt die Erweiterung des Unternehmensstandortes auf unten ge-
nanntem Grundstück durch die Errichtung eines Anbaus an die vorhandene Cafeteria. 
Das Flurstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet an 
der B6 - Markersdorf“.  
Der Antragsteller hat eine Tektur zur Baugenehmigung vom 13.05.2022 eingereicht. Der An-
bau wird zweigeschossig ausgeführt, die bestehende Fluchttreppe bleibt erhalten. 
 
Beschlussantrag 
 
Vorlage Nr. 06-06/2023 der Tagung des Gemeinderates der Gemeinde Markersdorf am 
15.06.2023 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Markersdorf stimmt dem Antrag zum 
 
Vorhaben: „Tektur zur Baugenehmigung: Erweiterung der Cafeteria durch einen 

eingeschossigen Anbau“ 
 
Bauort: Gemarkung Markersdorf, Flur 7, Flurstück 11/43, Lindenallee 1-2  
 
Aktenzeichen der Gemeinde: 04-0-23,  
 
zu.   
 
 
Abstimmungsergebnis    15 Stimmberechtigte 
 

            davon  __ Stimmberechtigte anwesend 
 
       __ Ja-Stimmen 
 
       __ Nein-Stimmen 
 
       __ Stimmenthaltungen 
 
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war(en) __ Mitglied(er) des Gemeinderates von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Bestätigt: 
 
 
 
 
 
S. Renger 
Bürgermeister 
 
 
Markersdorf, den 15.06.2023 


